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Frage Nummer 11 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Christoph 
Maier 
(AfD) 

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Personen wurden inner-
halb der letzten fünf Jahre mit Einreiseverboten belegt, wie wer-
den diese kontrolliert und wie viele Verstöße gegen verhängte 
Einreiseverbote wurden innerhalb dieses Zeitraums festge-
stellt? 

Antwort des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 

Daten zur Zahl der erteilten Einreiseverbote sind durch bayerische Behörden nicht 
statistisch auswertbar. Insoweit maßgeblich ist das Ausländerzentralregister (AZR), 
dessen Registerbehörde mit dem Bundesamt für Asyl und Flüchtlinge (BAMF) eine 
Bundesbehörde ist. Bezüglich Hintergründen zum AZR und den dort vorhandenen 
und seitens des BAMF statistisch ausgewerteten Daten wird auf die Antwort der 
Staatsregierung zu Frage 8 der Interpellation der Abgeordneten Katrin Ebner-Stei-
ner, Ferdinand Mang und Fraktion vom 01.08.2019 verwiesen (Drs. 18/9356). 

Bezüglich der Kontrolle entsprechender Einreiseverbote und der Zahl der festge-
stellten Verstöße an den Bundesgrenzen ist zunächst auf die Zuständigkeit der Bun-
despolizei zu verweisen. Der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes, welcher 
die polizeiliche Überwachung der Grenzen umfasst, obliegt grundsätzlich der Bun-
despolizei. 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) enthält die der Bayerischen Polizei bekannt 
gewordenen Straftaten zum Zeitpunkt der Abgabe an die Staatsanwaltschaft. Mit-
tels PKS-basierter Daten können nach Abschluss eines Berichtsjahres belastbare 
Aussagen zur Kriminalitätsentwicklung im jeweiligen Jahr getroffen werden. Ver-
stöße gegen § 95 Abs. 2 Nr. 1a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) werden unter dem 
Delikt „Unerlaubte Wiedereinreise entgegen oder in Zuwiderhandlung eines Ein-
reise- und Aufenthaltsverbotes – § 95 Abs. 2 Nr. 1a AufenthG“ erfasst. Nachfol-
gende Tabelle stellt die jeweiligen Fälle in den Berichtsjahren dar: 

 

Jahr Fälle 

2023 1 103 

2022 838 

2021 449 
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2020 485 

2019 660 

 

 


